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A          HERAUSGEBER:    BÜRGERMEISTERAMT    UNTERMARCHTAL                  A                                      
 

Gemeindeverwaltung und Infozentrum, Bahnhofstraße 4 ,  
Telefon 07393/917383, Telefax 07393/917384,  
Internet: www.gemeinde-untermarchtal.de   

E-Mail: info@gemeinde-untermarchtal.de  

     17. April 2014 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

0180 - 1929235 
Die ärztliche Notrufnummer ist nicht mehr wie gewohnt nur am Wochenende erreich-
bar, sondern auch an den Werktagen zu folgenden Zeiten: 
Montag,  Dienstag und Donnerstag –   jeweils ab 18.00 Uhr 
Mittwoch    ab 13.00 Uhr    -    Freitag  ab 16.00 Uhr  
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag,   Sonntag,   Feiertag             von 08.00 bis 22.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag 
um 08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 

zu erfragen unter der Telefon-Nummer –  01805 911 601 –  

 
Apothekendienst Telefon 
Freitag,  18.04.2014 Marien-Apotheke Ehingen    07391/6250 
Samstag,  19.04.2014 Bogenschütz-Apotheke Munderkingen    07393/3303 
Sonntag,  20.04.2014  Apotheke im Kaufland Ehingen    07391/755631 
Montag  21.04.2014 Alpha-Apotheke Ehingen    07391/758844 
Dienstag  22.04.2014 Apotheke Dr. Mack Munderkingen, Schillerstr.  07393/9546740 
Mittwoch,  23.04.2014  Schloss-Apotheke Obermarchtal    07375/246 
Donnerstag,  24.04.2014  Linden-Apotheke Ehingen    07391/5511 
Freitag,  25.04.2014  Apotheke Dr. Mack Rottenacker    07393/4111 
Samstag,  26.04.2014  Apotheke am Wenzelstein Ehingen    07391/7026-0 
Sonntag  27.04.2014  Rats-Apotheke Ehingen    07391/8777 
Montag,  28.04.2014  Apotheke Dr. Mack Munderkingen, Marktstr.   07393/91140 
Dienstag  29.04.2014  Marien-Apotheke Ehingen    07391/6250 
Mittwoch  30.04.2014  Bogenschütz-Apotheke Munderkingen   07393/3303 
Donnerstag,  01.05.2014  Apotheke im Kaufland Ehingen    07391/755631 
Freitag,  02.05.2014 Alpha-Apotheke Ehingen    07391/758844 

 

Wochenenddienst der Sozialstation „Raum Munderkingen“, 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 

Deponie Litzholz, Telefon 07391/5528 – Öffnungszeiten 
Mittwochs und freitags jeweils von 08 – 12 Uhr und von 13 – 16 Uhr. 
Erd- und Bauschuttdeponie Roter Hau II, Ehingen, Telefon 07391/52343 
Montags bis freitags jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 16.00 Uhr 

 

Zum Nachdenken! 
 Stressbewältigung: vom überfüllten zum erfüllten Leben 

                           (Karl-Heinz Karius)                                                                                    
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DER GEMEINDE UNTERMARCHTAL 

 
 

http://www.gemeinde-untermarchtal.de/
mailto:info@gemeinde-untermarchtal.de
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Termine auf einen Blick 
Donnerstag, 24.04.2014     Müllabfuhr und Abholung 
(von Mittwoch auf Donnerstag verlegt)    der Gelben Säcke 
Montag, 28.04.2014     LEERUNG der Blauen Tonne 
 
Mittwoch, 30.04.2014     Müllabfuhr 
 
Mittwoch, 30.04.2014     Pfarrbibliothek geöffnet  
15.00 – 16.00 Uhr, Pfarrhaus 
 
Mittwoch, 30.04.2014     Landjugend  
gg. 19.00 Uhr, vor dem Infozentrum    Maibaumaufstellung  
 
Donnerstag, 01.05.2014     Sportverein Untermarchtal  
ab 09.00 Uhr    Maiwanderung  
 
 

Gemeinde 
Untermarchtal 

Landkreis 
Alb-Donau-Kreis 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge 
zur Wahl des Gemeinderats am 25. Mai 2014 
 
Zur Wahl des Gemeinderats am 25. Mai 2014 hat der Gemeindewahlausschuss die nachstehend 
aufgeführten Wahlvorschläge zugelassen. 
 
Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen, die im Gemeinderat bereits vertreten 
sind, richtet sich die Reihenfolge nach ihren Stimmenzahlen bei der letzten Gemeinderatswahl am 07. 
Juni 2009. Die übrigen Wahlvorschläge folgen in der Reihenfolge ihres Eingangs. 

 
Freien Liste 
 

1. Falch, Walter Maschinenbautechniker 
 
Große Egert 47 

geb. 1964 
 
89617 Untermarchtal 

2. Härle, Carmen Physiotherapeutin  
 
Bahnhofstraße 13 

geb. 1978 
 
89617 Untermarchtal 

3. Merkle, Wolfgang Gärtnermeister 
 
Große Egert 13 

geb. 1975 
 
89617 Untermarchtal 

4. Mönch, Erwin  Finanzbeamter 
 
Lerchenfeld 3 

geb.  1954 
 
89617 Untermarchtal  

5. Radeck, Georg  Elektriker 
 
Freiherr-von-Speth-Str. 
15 

geb. 1959 
 
89617 Untermarchtal 

6. Schneider, Hubert  Hausmeister 
 
Ebene 2 

geb. 1954  
 
89617 Untermarchtal 

7. Werz, Georg Zellstoffarbeiter  
 
Wassertäle 40  

geb. 1961 
 
89617 Untermarchtal  
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Neue Liste Untermarchtal 

1. Kurz, Wolfgang Polizeibeamter  
 
Große Egert 27 

geb. 1955 
 
89617 Untermarchtal 

2. Aierstock, Margarita Kaufmännische 
Angestellte  
 
Bachstraße 1 

geb. 1955 
 
89617 Untermarchtal 

3. Burgmaier, Christine  Sozialbetriebswirtin  
 
Große Egert 21 

geb. 1957 
 
89617 Untermarchtal 

4. Gehlhoff, Florian  Elektromeister 
 
Lindenweg 15 

geb. 1982  
 
89617 Untermarchtal 

 
Ort, Datum 

Untermarchtal, 17. April 2014 
 

 

Bürgermeisteramt 

 

gez. Bernhard Ritzler, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 
Stadt/Gemeinde 
Untermarchtal  

Landkreis 
Alb-Donau-Kreis 

 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - 
Europawahl - und für die Wahl des Gemeinderats und des Kreistags sowie 
die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 25. Mai 2014 
 

 
Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - 
Europawahl - und gleichzeitig finden in der Gemeinde 

Untermarchtal 

die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags statt. 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde 

Untermarchtal 

werden in der Zeit vom 

 
5. Mai 2014 bis 9. Mai 2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

3)
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 

bereitgehalten. 
 

Ort der Einsichtnahme 4) 

Infozentrum/Rathaus Untermarchtal, Bahnhofstraße 4, 
Zimmer 1, EG 

 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes und § 33 Abs. 1 des Meldegesetzes 
eingetragen ist. 
Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder 
einen Wahlschein für diese Wahlen hat. 
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2. Für die Kommunalwahlen 

  
gilt außerdem 

 
 

2.1 Wahl des Gemeinderats 
 

 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate 
wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen.  

 
 

2.2 Wahl des Kreistags –  
   

 Personen, die ihr Wahlrecht  
für die Wahl des Kreistags -  

 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der 

ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus 
der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, ist dem 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder 
aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat.  

 
2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 

Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens 
bis zum Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung möglich) eingehen beim 

 Bürgermeisteramt 

Rathaus/Infozentrum Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 
Zimmer 1, EG 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das  

      Bürgermeisteramt 

Untermarchtal, Bahnhofstraße 4 

 bereit. 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig 
einen Wahlschein beantragt hat. 

 
 
3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann während des o.g. Zeitraums  

(Nr. 1), spätestens am Freitag, 9. Mai 2014 bis 

12.00 Uhr Uhr, bei der Gemeindebehörde 
 
 – Bürgermeisteramt – 

Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr. 

Rathaus/Infozentrum Untermarchtal, Bahnhofstraße 4, 
Zimmer 1, EG 

Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des  
Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

 
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 4. Mai 2014 eine 

Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem 
anderen Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

 
 

 
 



 
 
 
5. Wahlschein   
 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis) 

Name 

Alb-Donau-Kreis 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises ) 
  oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des 

im Wahlschein angegebenen Gebiets  
  oder durch Briefwahl wählen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis versäumt hat; 

 Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum  
 4. Mai 2014, 
 

 Kommunalwahlen 

bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 4. 
Mai 2014.  
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig 
die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 

 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 9. Mai 2014  versäumt 
hat, 
 

 bei den Kommunalwahlen 

die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat. 
 

Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig 
die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 

 bei der Europawahl  

bei Deutschen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 Europawahlordnung, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist; 

 

bei den Kommunalwahlen  

erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 
KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 

6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
23. Mai 2014, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt 

Anschrift,  Zimmer Nr. 

Rathaus/Infozentrum Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 
Zimmer 1, EG 

mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. 
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt 
werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 

angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 

dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
 



 
 
7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die 

Europawahl einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen 
einen gelben Wahlbriefumschlag. Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf 

den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für 
die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahlscheins enthalten die für den Wähler 
notwendigen Informationen. 

 
 

7.1 Briefwahl für die Europawahl 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen  

roten Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck 
"Wahlbrief für die Europawahl" und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettel- umschlag/Stimmzettelumschläge  für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben 

Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  

im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 

wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
 

Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann 
an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 

 

Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

 

Der Wahlbriefe für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von 
 

Postunternehmen 
8)

 

der Deutschen Post AG 

  
  unentgeltlich befördert. 
 

Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von 
 

Postunternehmen 
9)

 

der Deutschen Post AG 

  
 unentgeltlich befördert. 
 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Ort, Datum 

Untermarchtal, den  17. April 2014 

 

 
Bürgermeisteramt 

gez. Bernhard Ritzler, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Grüngutcontainer bei der Mehrzweckhalle – Öffnungszeiten  
 
Dienstag      von  15.30 – 16.00 Uhr – 
Donnerstag  von  09.00 – 09.30 Uhr 
Samstag      von  09.00 – 10.00 Uhr 
 

Straßenkehrung am 29.04.2014                   
 
Die nächste Straßenkehrung haben wir mit der Firma Braig für Dienstag, 
den 29. April 2014, ab 09.00 Uhr vereinbart. 
Da die Kehrmaschine nur die Straßenflächen befahren kann, möchten wir die angren-
zenden Grundstückseigentümer bitten, den Gehweg vor ihrem Gebäude vorher zu 
kehren (Kehrgut auf die Straße). 
Im Voraus herzlichen Dank.  

Ihre Gemeindeverwaltung 
 

Markungsputzete am 05.04.2014 
 
Liebe Mitbürger, 
 
ich möchte mich sehr herzlich für die Teilnahme an der diesjährigen Markungsputzete 
bedanken! Der Schwäbische Heimatbund um seinen Vorsitzenden Wolfgang Kurz or-
ganisierte die Aktion in vorbildlicher Weise! Teilgenommen haben dann 43 Helferinnen 
und Helfer. Bei sehr schönem Wetter wurde unser Dorfgebiet wieder von Müll und Un-
rat befreit.  Die Mithilfe bei solchen Arbeiten zeigt die Verbundenheit zur Gemeinde 
und sie stärkt auch das Miteinander der Dorfgemeinschaft, findet sich doch immer 
eine Gelegenheit um sich auch zu unterhalten. Sehr erfreulich war auch, dass viele 
jugendliche Helfer mit dabei waren! 
So konnte gegen 12.00 Uhr eine gelungene Veranstaltung bei einem gemeinsamen 
Vesper in der Sporthalle ausklingen. 
 

     Ich danke nochmals allen sehr herzlich!! 

Ihr Bürgermeister Bernhard Ritzler 
 

Anmeldung im Kindergarten St. Peter, Margarita-Linder-Str. 4, 
Untermarchtal - Tel.: 07393/30406 

 
Liebe Eltern, 
 
unser Kindergarten St. Peter in Untermachtal hat 2 Gruppen und nimmt 
Kinder ab einem Alter von 2 Jahren auf.  
Wenn Sie als Eltern für das kommende Kindergartenjahr Interesse an 
einem Kindergartenplatz für Ihr Kind haben, dann lade ich Sie ganz 
herzlich zu einem Besuch mit der Möglichkeit zum Anmelden ein. 
Termin: Montag, den 12. Mai in der Zeit von 16.30 - 17.30 Uhr. 
Sollte dieser Termin für Sie nicht möglich sein, so können wir gerne einen 
anderen Termin vereinbaren. 

Für den Kindergarten  -  Schwester Erika Maria Leiser 
 

Ohne Amtsblatt würden Ihnen ein paar informative Seiten fehlen! 
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Mainacht 
In der Mainacht oder auch Walpurgisnacht ist es ein alter Brauch, lustige Streiche zu 
spielen oder Dorfgeschehnisse als Karikatur bekannt zu machen. 
Dies ist Tradition und es zeigt ein Bekenntnis zum Brauchtum.  Die Gemeindeverwal-
tung begrüßt deshalb alle diese Initiativen!  
Leider kommt es immer wieder vor, dass über das Ziel hinaus geschossen wird und 
Dinge passieren, die mit dem Brauchtum nichts zu tun haben. Besonders dann, wenn 
Dinge beschädigt oder entwendet werden, ist man zu weit gegangen. 
Wir bitten deshalb alle, die vielleicht einen Streich planen, nicht zu vergessen, wo die 
Grenzen sind. 

Herzlichen Dank im Voraus für die Scherze und die Einhaltung der Grenzen! 
Die Gemeindeverwaltung 

 

 

Gemeinde Untermarchtal, Alb-Donau-Kreis 

Öffentliche Ausschreibung von Bewegungs- und Aktivspielgeräten. 

Auf Grundlage der VOB werden folgende Leistungen ausgeschrieben: 

Lieferung und Einbau von Bewegungsgeräten für den Generationenpark in 
Untermarchtal 

Auftraggeber: Gemeinde Untermarchtal, Bahnhofstraße 4, 89617 Untermarchtal 

Baubeginn:  23.06.2014 

Fertigstellung: 11.07.2014 

Die Vergabe der Leistungen ist in 6 Lose aufgeteilt: 

Los 1:  Bewegungsgeräte für den Oberkörper: 3 Stück 

Los 2:  Bewegungsgeräte Arme und Beine: 4 Stück 

Los 3:  Bewegungsgeräte Gleichgewicht, Arme und Hüften: 4 Stück 

Los 4:  Geschicklichkeitsspielgeräte:  2 Stück 

Los 5:  Aktivspielgeräte Klangwelt:  4 Stück 

Los 6:  Schutzdach und Sitzmöbel   3 Stück 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen 5,- € (zzgl. 5,- € Versandkosten) je Doppelexemplar 
einschließlich CD und MwSt. 

Das Entgelt wird nicht erstattet. 
Verdingungsunterlagen können ab dem 22.04.2014 angefordert werden bei der: 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7 in 89597 Munderkingen 
Rückfragen und Planeinsicht nach telefonischer Terminvereinbarung bei: 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Verbandsbauamt 07393 - 598 240 
Abgabe der Angebote bis zum 06.05.2014 per Post oder persönlich zum  
Submissionstermin: Dienstag, 06.05.2014, 14:00 Uhr bei der Verwaltungsgemeinschaft  

Munderkingen, Markstraße 7, 89597 Munderkingen, EG Raum 3. 
Angebote sind zu richten an die VG Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen. 
Sicherheiten:  5 v.H für Vertragserfüllung und 3 v.H. für Gewährleistung. 
Zuschlags- und Bindefrist: 06.06.2014 
Nachweise: Auf Verlangen sind Nachweise nach VOB vorzulegen. 
Vergabeprüfstelle: Landratsamt Alb-Donau-Kreis als Rechtsaufsichtsbehörde. 

Bernhard Ritzler, Bürgermeister 

 

Wir wünschen allen ein schönes Osterfest. 
Möge es vor allem viel Freude, Entspannung und Zufriedenheit 

bringen. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Reisschlagversteigerung 

 
Die staatlichen Forstreviere Mochental und Lauterach versteigern am  
17. April 2014 um 19.00 Uhr in der Lautertalhalle in Lauterach 
Reisschläge aus dem Wintereinschlag.  
Diese können ab dem 11.04.2014 an folgenden Waldorten besichtigt werden: 
 
Revier Mochental (Herr Mattenschlager 0173-3223278) 
Distrikt Kirchenhau: 
Abteilungen, Sauerwieshalde, Plattenhau, Bronnenhau, Rübteilhau 
 
Revier Lauterach (Herr Schwarz 0172-7608283) 
Distrikt Kaltenbuch 
Abteilungen Viereckiges Wäldle, Hüttehau, Alterhau, Boschäcker,. Müllerhölzle 
Distrikt Brühlhölzle, Abteilung Lautermündung. 
 
Zur Orientierung hängt ab 11.04.2014 eine Karte im Glaskasten an den Rathäusern in 
Lauterach und Kirchen aus. Ab dann können auch Kartenausschnitte am forstlichen 
Hauptstützpunkt Mochental bezogen werden. 
 
Bei Fragen erreichen Sie die Revierleiter unter den o.g. Telefonnummern. 

                                   
 
Einladung zum Kreisseniorentag  
10 Mai 2014  Erlenbachhalle Erbach  -  10 bis 16 Uhr 
 
Der Kreisseniorenrat im Alb –Donau- Kreis  lädt alle älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen des 
Landkreises zu seinem  diesjährigen Kreisseniorentag nach Erbach in die Erlenbachhalle ein. 
 
Der Tag steht unter der Überschrift: Mobil bis zum.……..? 
 
Darunter ist sowohl die körperliche,  als auch die geistig - seelische 
Mobilität bis ins hohe Alter gemeint, um möglichst lange unabhängig und selbstbestimmt leben 
zu können.  Wege, die dazu  helfen können, sollen an diesem Tag aufgezeigt werden.  
Wir konnten dazu den Sportmediziner und Direktor der Federseeklinik  Dr. Martin Huonker, 
sowie die Logotherapeutin und Referentin für Lebensqualität im Alter, Diana  
Baumeister, als Referenten  gewinnen. Eine umfangreiche Ausstellung mit Bera-
tungsangeboten und Informationsständen für Hören, Sehen, Verkehrswesen Alltagshilfen, 
Bewegung, Sanitätsbereich und einiges mehr erwartet die Besucher am frühen Nachmittag, 
bevor die örtlichen Vereine mit einem Unterhaltungsprogramm den Tag ausklingen lassen. 
 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und besuchen Sie zahlreich diesen Kreisseniorentag, 
der sicher jedem etwas bringt für seinen Alltag. Eine detaillierte Programmausschreibung 
erfolgt noch zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Mechthild Laur  -  Vorsitzende des Kreisseniorenrates 
 

Realschule Munderkingen führt bewegendes musikalisches  

Theaterstück auf 

Am vergangenen Freitag berührte die Theater-AG der Realschule Munderkingen rund 
250 Zuschauer in der Donauhalle mit ihrem musikalischen Theaterstück „Schwaben 
gehen“.  

Mona Hoyer, Luisa Steiner und Sophia Kreutle stimmten die Zuschauer in die 
Geschichte der Tiroler Kinder ein, die bis in die 30iger Jahre des 20. Jahrhunderts jedes  

 



 

Frühjahr in einer beschwerlichen Wanderung nach Oberschwaben zogen, um dort als 
Hütekinder zu arbeiten.  

Der Zug der Kinder wurde von Tobias Schartmann angeführt. Als Pfarrer brachte er 
die Kinder ins Schwabenland auf den Kindermarkt. Der beschwerliche Weg der 
Kinder wurde ausdrucksvoll untermalt von Liedern des Unterstufenchors, die aus der 
Feder von Lilly Kirschbaum-Müller stammten.  
Mit der Heimkehr der Kinder, wurde dann der Bogen zu aktuellen Fakten der 
Kinderarbeit heute geschlagen. Am Schluss stellte Alexander Rummel die Frage: Hat 
sich denn gar nichts geändert seit den Schwabenkindern? „Ich hatte Tränen in den 
Augen, so ergreifend war es.“, meinte Elisabeth Neumann, deren Enkelin eines der 
Schwabenkinder spielte.  
„ Einfach bewegend und anrührend, vor allem als die Kinder im Dunkeln durch die 
Zuschauer liefen und man nur die Stimmen hörte, die klagend : „Ich habe Hunger, 
mir tun die Füße weh, ich friere“, sagten. Gänsehaut, die Musik und die Stimmung, 
alles passte“, meinte Christine Gruneisen.  
Die jungen Schauspieler und Musiker haben sich in die Herzen der Zuschauer 
gespielt, ein toller Erfolg für die Theatergruppe der Realschule Munderkingen und ein 
unvergesslicher Abend für die Zuschauer. 
 

 
Einladung zum Jubiläumskonzert  am  Sonntag, 27. April 2014 
Der Blasmusikkreisverband Ulm/Alb-Donau feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges 
Bestehen, welches wir mit einem Jubiläumskonzert in gebührender Weise feiern 
wollen.  
Zu diesem  Jubiläumskonzert um 18.00 Uhr  in der Lindenhalle in Ehingen laden 
wir sie alle mit Freunden und Bekannten, insbesondere auch Jugendliche,  ganz 
herzlich ein.  
 
Unser Kreisverbandsjugendblasorchester  (KVJBO), welches vor 15 Jahren 
gegründet wurde,  wird uns an diesem Abend in seiner Höchstform einen 
Ohrenschmaus bieten.  
Zur Aufführung kommen Werke u.a. von Giuseppe Verdi, Satoshi Yagisawa,  
Bert Appermont,Francis MCBeth und Alfred Reed.  
Unterstützen sie die musikalische Leistung dieser begabten jungen Leute durch Ihr 
Kommen. 
An diesem Abend werden wir keinen Eintritt verlangen, für eine herzliche Spende 
zur Unterhaltung des Orchesters sind wir sehr dankbar.  

Das Orchester sowie die Kreisverbandsvorstandschaft  freuen sich auf   I h r   
Kommen.   Blasmusikkreisverband  Ulm/Alb-Donau 

 

Vereinsmitteilungen 
 

Sportverein Untermarchtal e.V. 1946  

Sportheim-Öffnungszeiten über die Osterfeiertage  

Karfreitag, 18.04.2014     -  geschlossen 
Ostersonntag, 20.04.2014 –  zum Frühschoppen ab 10.00 Uhr und dann  
                                         wieder ab 17.00 Uhr  
Ostermontag, 21.04.2014 –  geschlossen 
 

Das teilt das diensthabende Wirteteam mit. 
 



 

Der Sportverein Untermarchtal führt auch in diesem Jahr 
seine traditionelle Maiwanderung durch! 

  
Unser Weg führt uns dieses Jahr  nach Kirchen. 
Abmarsch ist am Donnerstag, dem 01. Mai 2014 um 09.00 Uhr am Sportkästle. 
 
Auf dem Weg nach Kirchen machen wir eine Zwischenrast mit Gelegenheit zu einem 
kleinen Frühschoppen (Getränke sind vorhanden).  
 
Das  Mittagessen ist im Gasthaus „Fuchs“ geplant! 
Gut gestärkt treten wir dann die Rückkehr ins Sportheim an zu Kaffee und Kuchen. 
Jeder der Lust hat kann mitwandern - die Strecke ist auch mit Kinderwagen befahrbar!  
 
Über eine zahlreiche Beteiligung würde sich der SVU sehr freuen. 
 

Einladung zur diesjährigen Maibaumaufstellung am Mittwoch, 
dem 30.04.2014  

Liebe Untermarchtaler,  

am Mittwoch, dem 30.04.2014, ist es wieder soweit.  
Um 19.00 Uhr wird der diesjährige Maibaum, wie in den vergangenen Jahren, von uns 
vor dem Infozentrum aufgestellt.  
Dieses Maibaum-Aufstellen wird, wie in alter Tradition, von einem gemütlichen „Mai-
Hock“ begleitet. Natürlich bewirten wir unsere Gäste wieder mit heißen Würsten, 
Steak und Getränken.  
Wir würden uns sehr auf ein gemütliches Beisammensein mit Ihnen freuen.  
 
Alle, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen, laden wir herzlich an 
diesem Abend mit einem offenen Ende ein.  
 

Mit freundlichen Grüßen   -  Ihre Landjugend Untermarchtal 

An dieser Stelle wollen wir der Landjugend herzlich danken, dass sie das 
Brauchtum pflegen und jedes Jahr uns mit einem schönen Maibaum vor 
dem Infozentrum erfreuen.  

Die Gemeindeverwaltung 
 

Füranand & Mitanand im Frühling  
 

Wir freuen uns auf eine neue Kaffeerunde für Frauen! 

 

Am Donnerstag, den 08. Mai 2014 um 14.30 Uhr wollen wir das Nebengebäude 

des Infozentrums wieder mit schönen Gesprächen, Gesang und Fröhlichkeit 

füllen. 

 

Wir freuen uns darauf, wieder viele Frauen jeden Alters begrüßen zu dürfen. 

Margret Aierstock mit Team 

 

Anmeldung bis zum 05.05.2014 im Infozentrum, Tel. 917383. 

Unkostenbeitrag: 3,00 EUR. 
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Aus organisatorischen Gründen muss die diesjährige Mitgliederversammlung 

vom Samstag 26. April 2014 verschoben werden. 
Neuer Termin ist Freitag 02. Mai 2014. 

Wir bitten um Beachtung. 
****************************************************************************************** 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
Am Freitag, dem 02. Mail 2013, findet um 20.00 Uhr im Sportheim des  

SV Untermarchtal die diesjährige  

     Mitgliederversammlung 
mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Bericht des 1. Vorsitzenden 

2. Bericht des Schriftführers 

3. Bericht des Kassiers 

4. Bericht der Kassenprüfung 

5. Bericht der Untergruppen 

6. Entlastung des Zunftrates und des Kassiers 

7. Neuwahlen gemäß Satzung 

8. Wahl der Kassenprüfer 

9. Behandlung von Anträgen 

10. Verschiedenes 

 

Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung müssen 8 Tage vor der Versammlung 

beim 1. Vorsitzenden schriftlich vorliegen. 

Alle Mitglieder der Narrenzunft sowie alle Freunde und Gönner der 

Untermarchtaler Fasnet sind herzlich zu dieser Versammlung eingeladen. 

 

Thorsten Faad, 1. Vorsitzender (Zunftmeister) 
 

 

FC Marchtal  

 
FC Marchtal : SC Lauterach 3:1 
Verdienter Derbysieg für den FC Marchtal gegen den SC Lauterach. In einem kampfbetonten Spiel 
konnte sich der FC verdientermaßen gegen den SC Lauterach durchsetzten und sich sogar in der 

Tabelle vor die Lauteracher auf Position 4 schießen. Anfangs sah es nicht sehr gut aus für den FC, denn 
schon nach 10 Minuten stand es 1:0 für den SC, durch ein Eigentor eines Spielers vom FCM. Nach 

knapp 20 Minuten kamen die Hausherren besser ins Spiel und erarbeiteten sich ansehnliche Torchancen 

heraus. Erst in der 28. Minute konnte Johannes Wiker zum verdienten 1:1 Ausgleich treffen. Nach dem 
Treffer erhöhte Marchtal den Druck und somit schlichen sich Fehler in der Defensive der Gäste ein. 

Keine 8 Minuten nach dem Ausgleich ging Marchtal in Führung, ebenfalls durch ein Eigentor von einem 
Spieler des SCL. Kurz vor der Halbzeit zeichnete sich Daniel Theurer im Tor der Marchtaler aus, indem 

er einen Elfmeter der Gäste aus Lauterach hielt. Somit gingen die Marchtaler mit einer knappen 2:1 
Führung in die Kabine. Nach dem Wechsel immer noch das gleiche Bild; beide Mannschaften schenkten 

sich nichts. Nach 60 Minuten hieß es erneut Strafstoß für den SCL, dieses Mal eine klare Fehlentschei-

dung des Schiedsrichters. Erneut war Daniel Theurer im Tor der Marchtaler gefragt. Diesesmal gab es 
jedoch nichts zu halten für den Keeper des FCM, denn der Schütze aus Lauterach schoss den Ball weit 

über das Tor. Es blieb somit beim 2:1 für den FC, glücklicherweise. Anschließend erarbeiteten sich  
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beide Teams noch die ein oder andere Chance, doch nur einer konnte das Spiel an diesem Tage 
entscheiden; Valentin Gombold. Er erzielte in der 74. Minute den Treffer zum 3:1 Endstand für den FC 

Marchtal. 

 

Reserve: FC Marchtal : SC Lauterach 2:3 
Unglückliche Niederlage für die Reserve des FC Marchtal. In einem durchschnittlichen Reservespiel 
gelang es den Marchtaler nicht, sich gegen die Gäste aus Lauterach durchzusetzen. In der ersten 

Halbzeit hatten beide Teams die ein oder andere Chance in Führung zu gehen, doch die Lauteracher 
nutzten ihre Chancen besser als der FC und gingen so nach 20 Minuten in Führung. Nach dem Gegen-

treffer investierte Marchtal etwas mehr ins Spiel und erarbeitete sich somit auch mehr Torchancen her-

aus. Nach knapp 35. Minuten gelang es Markus Knupfer Marchtal wieder ins Spiel heran zu führen und 
glich aus. Nach dem Wechsel kam Lauterach besser ins Spiel und schoss innerhalb von zehn Minuten 2 

Tore. Marchtal war wie geschockt nach dem 3:1 der Lauteracher und es dauerte 15 Minuten ehe die 
Hausherren wieder ins Spiel fanden. Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Holger Stützle fasste 

Marchtal noch einmal Mut und drückte nochmal aufs Tempo. Jedoch sollte es dem FCM an diesem Tag 

nicht gelingen noch den verdienten Ausgleich zu erziehlen und es blieb bei einer 3:2 Niederlage 

 

SV Oberdischingen : FC Marchtal 4:2 
Bittere Niederlage für den FC Marchtal am vergangenen Wochenende. In einem ausgeglichenen Spiel 

musste sich der FCM den SV Oberdischingen mit 4:2 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit waren 

die Hausherren etwas besser im Spiel und konnten die eine sich bietende Chance ausnutzen und mit 
1:0 in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine 5 Minuten, ehe Oberdischingen auf 

2:0 erhöhte. Anschließend kam Marchtal immer besser ins Spiel und es dauerte ebenfalls keine 5 
Minuten dann stand es nur noch 1:2 aus Sicht der Marchtaler, denn Valentin Gombold konnte die sich 

bietende Chance  nutzen um zu verkürzen. Von da an bestimmte Marchtal die Laufrichtung und es 

wurde immer gefährlicher vor dem Tor der Hausherren. Erst in der 70. Minute konnte Alexander 
Schwald, verdientermaßen, für Marchtal ausgleichen. Es schien so, als könne Marchtal das Spiel noch 

drehen, doch kurz nach dem Anstoß musste der FC wegen eines Defensivfehlers erneut den Rückstand 
hinnehmen. Dennoch versuchten die Gäste noch einmal auszugleichen, doch stattdessen kassierten die 

Marchtaler den Treffer zum 4:2, was zu diesem Zeitpunkt der KO Schlag war.  

 

Reserve:   SV Ringingen : FC Marchtal 5:1 
Vergangenen Mittwoch hatte die Reservemannschaft ein Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Ringin-
gen. Marchtal musste sich dabei mit 1:5 geschlagen geben, was einerseits auch personell bedingt ab-

hängig war. In der ersten Halbzeit konnte der FC noch gut mithalten, dennoch musste man nach 30. 

Minuten einem 0:2 hinterher laufen. Kurz danach konnte jedoch Dominik Rammelmayer auf 1:2 ver-
kürzen. Vor der Halbzeit dann verpasste es Marchtal den Ausgleich zu erzielen und musste mit einem 

Rückstand in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel ging Marchtal nur noch zu zehnt in die zweiten 45 
Minuten, aus Gründen von personellen Engpässen und Verletzungspech. Nach gut 15 Minuten wurde 

die Unterzahl dann bemerkbar und es ging schlag auf schlag und so musste sich der FCM nach 90 

Minuten mit 5:1 geschlagen geben. 

 

SV Oberdischingen : FC Marchtal 3:1 
Erneute Niederlage für die Reserve des FCM. Ebenso wie die erste Mannschaft ging auch die zweite  

Mannschaft am vergangenen Sonntag in Oberdischingen leer aus. In der ersten Halbzeit sah es anfangs 

nicht gut aus, denn schon nach 10 Minuten stand es 1:0 für den SVO. Anschließend kam jedoch 
Marchtal immer besser ins Spiel und erarbeitete sich Chancen heraus. Marchtal gab zwar das Tempo 

und die Laufrichtung an, jedoch ein Tor wollte Ihnen nicht gelingen. Nach dem Wechsel waren die 
Hausherren dann wieder am Zug und Marchtal ließ nach. Somit kam was kommen musste; durch zwei 

Standards in der 62. und 67. Minute entschieden die Hausherren das Spiel zugunsten von sich und 

Marchtal hatte das Nachsehen. Lediglich Alexander Thiedigk konnte noch den Ehrentreffer für Marchtal 
erzielen (86. Minute). 

 

FC Marchtal : SG Dettingen 1:2 
Negativserie der Marchtaler Reserve hält an. Am vergangenen Dienstag musste der FCM erneut eine 

bittere Niederlage hinnehmen. Gegen die SG Dettingen gelang es den Marchtalern nicht, trotz über fast 
90 minütiger Überlegenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. Zur Halbzeit stand es 0:0, was aus Sicht 

der Marchtaler ärgerlich war, denn die Hausherren hatten das Spiel voll im Griff und bestimmten das 
Tempo, doch der letzte entscheidende Pass kam nicht an. Nach dem Wechsel bekamen auch die Gäste 

die ein oder andere Chance, welche sie eiskalt ausnutzten und innerhalb von 3 Minuten 2 Tore erzielten 

und völlig überraschend in Führung gingen. Marchtal war wie geschockt nach der Führung und es 
dauerte zehn Minuten ehe Marchtal auf 1:2 verkürzen konnte (Dominik Rammelmayer in der 76. 

Minute). Danach versuchte es Marchtal zwar noch den Ausgleich zu erzielen, jedoch wollte es den 
Hausherren an diesem Tage nicht gelingen und man musste sich erneut geschlagen geben. 
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Vorschau:                            Kommenden Sonntag ist spielfrei. 
 
Ausblick:             27.04.   TSV Risstissen : FC Marchtal 
     04.05.    FC Marchtal : SV Herbertshofen 
Ausblick Reserve:  21.04.    BSV Ennahofen : FC Marchtal 13:15 Uhr 
     27.04.    TSV Risstissen : FC Marchtal 
     04.05.    FC Marchtal : SV Herbertshofen 
     06.05.    FC Marchtal : SV Granheim 18:30 Uhr 

Was sonst noch interessiert 

 
4. Lauterlauf am 18. Mai - Lustlauf und  

Wettkampf – Sport für Kultur 
Es sollen wieder mehr als 1.000 Läufer, Walker und Jogger werden, die beim vierten Lauter-
lauf am 18. Mai im Wolfs- und Lautertal unterwegs sind. Der Lauterlauf hat sich nämlich 
binnen kurzer Zeit zu einem der Lauf-Events in der Region gemausert. Kein Wunder, meint 
Peter Kotz von der veranstaltenden TSG Ehingen: „“Die Wege sind  landschaftlich einmalig 
schön, insbesondere die 12,6 Kilometer lange große Schleife.“ Highlights seien die Passagen 
durchs Wolfstal, die Serpentinen hinauf zum Vogelhof, die Wege übers Hochplateau sowie der 
Schlussabschnitt entlang der Lauter. Der Lauterlauf ist der zweite Wertungslauf zum Ober-
schwäbischen Laufcup, weshalb wieder die Spitzenläufer aus der Region am Start sind er-
wartet werden. 

Mit Wertungen für Kinder, Jugendliche, Lauf- und Schülergruppen ist der Lauterlauf anderer-
seits auch ein Event für Jedermannsläufer, Familien und alle weitere Laufinteressierten. Alle 
bis 12. Mai vorangemeldeten Teilnehmer haben ein Mikrofaser -Laufshirt sicher, das in der 
Startgebühr enthalten ist. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Die Start-
gelder kommen dank der Unterstützung von EnBW und Erdgas Südwest dem Kunstprojekt 
„Lauter-Zeichen“ zugute. Der Lauterlauf steht unter der Schirmherrschaft der Landkreise 
Reutlingen und Alb-Donau.  Für sein Gelingen arbeiten Dutzende Freiwillige des SC Lauterach, 
des TSV Hayingen und der TSG Ehingen wirkungsvoll zusammen. www.lauterlauf.de 

Information und Anmeldung:    www.lauterlauf.de, www.oberschwaebischerlaufcup.de 

Biosphärengruppe Lauterach  -  Gemeinde Lauterach 
 

Wanderung mit Führung „Frühjahrsblüher“ 
am Donnerstag, 01. Mai 2014, 13.30 Uhr -  Treffpunkt: Infozentrum 

 

Wanderung entlang des Wasser-Erlebnispfads, Dauer ca. 2 Stunden, anschließend 
Einkehrmöglichkeit im Informationszentrum.   Führung: Herr Woldemar Mammel 

 

„Bier trifft Nudeln“ 
 

am Freitag, 09. Mai 2014, 18.00 Uhr  Seminar im Informationszentrum 
Verkostung von 4 verschiedenen Bieren und Nudeln mit Saucen, präsentiert von einem 

Biersommelier und Küchenmeister. Biere von der Zwiefalter Klosterbrauerei OHG, 
Nudeln von Franz Tress, Münsingen. 

Preis: 12,00 € pro Person. 
Anmeldungen auf dem Rathaus Lauterach, Tel. 07375/227 oder info@gemeinde-lauterach.de 

****************************************************** 

„Geologische Führung“ 
Am Samstag, 10.05.2014, 13.30 Uhr  -  Treffpunkt: Infozentrum 

Zusammen mit der Museumsgesellschaft und dem Albverein Ehingen auf der 
Gemarkung Lauterach. 

Führung Herr Winfried Hanold 
Dauer ca. 2,5 Stunden 

Herzliche Einladung zu den obigen Veranstaltungen ergeht    
an alle Interessierten! 

 

http://www.lauterlauf.de/
http://www.oberschwaebischerlaufcup.de/
mailto:info@gemeinde-lauterach.de


 
 

PiCanto Chorkonzert  am Samstag 26.04.2014  in der 

Lautertalhalle in Lauterach,  Beginn 20:00 Uhr 
 

Ein bunt gemischtes Programm erwartet den Zuhörer, denn außer PiCanto singen an diesem 

Abend:  

Liederkranz aus Untermarchtal 

Gesangverein „Eintracht“ Lauterach 

Frohsinn aus Seibranz 

Chor Fatal aus Neufra 

Hay-Fidelity Hayingen 
 

Für die leiblichen Genüsse gibt es kleine Gerichte aus 

der Küche und Erfrischungen an der Sektbar.  Alle 

Interessierten sind ganz herzlich eingeladen.    

Eintritt ist frei ! 

Einladung zum Frühlingsfest Sonntag 
27.04.2014   in der Lautertalhalle in 

Lauterach 

Frühschoppen mit den Altbachmusikanten 

Traditionelles Mittagessen 

Kaffee und Kuchen 

Säuleslauf ab 18.00 Uhr  -  Freibierwürfeln ab 18.00 Uhr 

Abends Festausklang mit den Jazztanzgruppen 

Auf Ihren Besuch freut sich der Gesangverein “Eintracht“ Lauterach 
 

Größter Osterbrunnen Deutschlands in der historischen Ortsmitte von 
Oberstadion  

 
Der größte Osterbrunnen Deutschlands mit über 23.000 Hühner-, Enten-, Gänse- und 
Wachtel-Eiern ist in der historischen Ortsmitte von Oberstadion ab Palmsonntag, 13. April bis 
11. Mai 2014 zu sehen.  
Erneut haben die fleißigen Helferinnen und Helfer der örtlichen Osterbrunneninitiative viel 
Arbeit und Zeit investiert, um den Brunnen noch schöner und größer zu schmücken als in den 
Vorjahren. Der Oberstadioner Osterbrunnen begeistert nicht nur mit seinen verschiedenen 
Skulpturen wie Weltkugel, Lamm, Quelle, Hahn und Henne. 
Neuheit in diesem Jahr ist ein Auferstehungsbild, welches mit rund 1.000 Wachteleiern 
gesteckt ist. 
Zur selben Zeit wie der Osterbrunnen sind fantastische Malereien auf Wachtel-, Gänse-, 
Hühner- und Straußeneiern und in Eiern gefräste Kunstarbeiten in der Ostereierausstellung im 
Bürgersaal Oberstadion zu bestaunen. Die Ostereierausstellung öffnet montags - samstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr und sonn- und feiertags von 11.00 - 17.00 Uhr ihre Pforten. 
 
Die Gemeinde Oberstadion freut sich auf Ihren Besuch und heißt Sie schon heute herzlich 
Willkommen. 

Klaus Schwenning, Bürgermeister 
 

Am Ostermontag, 21.04.2014 spielt die Sirchinger Stubenmusik im Bürger-
saal Oberstadion 

 
Die Osterbrunneninitiative Oberstadion hat für den Ostermontag, wie im vergangenen Jahr, 
die Sirchinger Stubenmusik in den Bürgersaal eingeladen. Bereits ab 10 Uhr ist der 
Bürgersaal geöffnet. Die Osterbrunneninitiative hat sich darauf eingestellt und wird 
durchgehend bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen anbieten. Die Sirchinger Stubenmusik spielt 
ab 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. 

Auf Ihren Besuch freut sich die Osterbrunneninitiative 
 
 



 

        

           0               Kirchliche Mitteilungen  
    und Gottesdienstordnung       

     St. Andreas 
   Untermarchtal und Gütelhofen 
Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 
Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589    
         E-Mail: pfarramt.untermarchtal @t-online.de 
Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 
       E-Mail: Pfarramt.Obermarchtal@web.de 
Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Hartinger): Donnerstag 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Kolb): Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
                                                     und Donnerstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Sprechzeiten des Pfarrers nach vorheriger telefonischer Anmeldung: 
Untermarchtal: Donnerstag 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
Obermarchtal:  Freitag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Vertretung: Pfarrer Dr. Karl Brechenmacher Tel. 07375-922488 

Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 30410 

Gültig vom 20.04. bis 04.05.2014 
 

Ostersonntag   -   Hochfest der Auferstehung des Herrn   
Kollekte: Bischof-Moser-Kollekte 

 
So 20.04. 09.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 
  10.00 Uhr Festgottesdienst und Segnung der Osterspeisen,
       Klosterkirche 

10.00  Uhr Eucharistiefeier und Segnung der Osterspeisen, Neuburg 
  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen 
  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf 
  10.00 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 
  19.00 Uhr Feierliche Ostervesper, Klosterkirche 
 
Mo 21.04. Ostermontag   Kollekte: Bischof-Moser-Kollekte 
  09.30 Uhr Laudes ,  Klosterkirche 

10.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Neuburg 
  08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 
  10.00 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen 

10.00 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 
19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 
Di 22.04. Osteroktav 

 07.00 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
 
Mi 23.04. Osteroktav 
  07.30 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
 
Do 24.04. Osteroktav         
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07.30 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
  Heute ist das Pfarrbüro in Untermarchtal geschlossen! 
 
Fr 25.04. Osteroktav  

06.05 Uhr Laudes und Eucharistiefeier,  Klosterkirche 
19.00 Uhr Vesper. Klosterkirche 

 
Sa 26.04. Osteroktav 

 07.00 Uhr  Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche 
 14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche 
 

2. Sonntag der Osterzeit-Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit 
(Weißer Sonntag) 
Sa 26.04. 18.00 Uhr Sonntagvorabendmesse, Pfarrkirche    

- Hl.  Messe für  Dieter  Teschner –  
- II.    Opfer für Fanny Scherenbacher – 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
 
So 27.04. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche     
  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  10.00 Uhr Eucharistiefeier, Neuburg 

08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen 
08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf 

  10.00 Uhr Feier der Erstkommunion, Münster Obermarchtal  
  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche  
 
Mo 28.04. 2. Osterwoche  Peter Chanel, Priester, erster Märtyrer in Ozeanien – 

Ludwig Maria Grignion de Montfort, Priester 
  06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 
  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
 
Di 29.04.  Fest der hl.  Katharina von Siena, Ordensfrau, Kirchenlehrerin, 

Schutzpatronin Europas   
  06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 
  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
 
Mi 30.04. 2.  Osterwoche – Pius V. Papst 
  06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 
  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
  15.00 Uhr Probe der Erstkommunionkinder, Pfarrkirche   

Untermarchtal 
15.00 bis 16.00 Uhr Pfarrbücherei im Pfarrhaus Untermarchtal geöffnet 
 
Do 01.05. 2. Osterwoche  - Hl. Josef der Arbeiter  - Gebetstag für geistliche Berufe 
  07.00 Uhr Laudes, Klosterkirche 
  07.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
  19.00 Uhr Maiandacht, Klosterkirche 
 
 
 
 



 
 
Fr 02.05 Athanasius, Bischof von Alexandrien, Kirchenlehrer  Herz-Jesu-

Freitag 
  07.00 Uhr Laudes, anschl. Anbetungen,  Klosterkirche 
  15.00 Uhr Probe der Erstkommunionkinder und Weihe der Kerzen,  

Kreuze ect. , Pfarrkriche 
  18.30 Uhr Vesper und Segen, Klosterkirche 
  19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kelchkommunion, Klosterkirche 
Krankenkommunion nach Absprache mit Frau Werz Tel. 07393 4398  
 
Sa 03.05. Fest der hl. Apostel Philippus und Jakobus   

07.00 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche  
  14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche 
   

13.30 Uhr Taufe von Fritz Gehlhoff, Pfarrkirche 
15.00 Uhr Kirchliche Trauung von Thomas Rudolf und Melanie 

Mehrsteiner, geb. Unseld, Pfarrkirche  

3. Sonntag der Osterzeit           Feier der Erstkommunion 
Kollekte: Diasporaopfer der Erstkommunionkinder  

Sa 03.05. Keine Sonntagvorabendmesse in der Pfarrkirche Untermarchtal 
  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 
 
So 04.05. 09.00 Uhr Laudes, Klosterkirche 

09.30 Uhr Radfahrergottesdienst mit Rad- und Radfahrersegnung 
mit Weihbischof Thomas Maria Renz und Superior 
Briemle, Klosterkirche 

 
10.00 Uhr Erstkommunion – Gottesdienst in der Pfarrkirche St. 

Andreas Untermarchtal  -  Alle Gemeindemitglieder von 
St. Michael Neuburg und St. Andreas Untermarchtal sind 
herzlich  eingeladen, diesen Gottesdienst mit unseren 
Erstkommunionkindern zu feiern.  

Keine Eucharistiefeier, Neuburg 
  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf 
  10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen 
  10.00 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 
  19.00 Uhr       Maiandacht, mitgestaltet vom Kirchenchor Kirchen, Klosterkirche 

Erstkommunion 2014  

 

Am Sonntag, 04.05.2014, 10.00 Uhr werden in der Pfarrkirche St. Andreas 

Untermarchtal folgende Kinder das Sakrament der Eucharistie empfangen:  

Aus der Pfarrgemeinde St. Andreas Untermarchtal:  

Leon Fischer, Anna Grgic, Anna Traub            

Aus der Pfarrgemeinde St. Michael Neuburg: 

Jakob Geyer, Felicia Traub  

 

M i t t e i l u n g  -  Änderung der Gottesdienstzeiten in der Kirche  
vom Guten Hirten!!!   Seit 09.03.2014  
 

Montag bis Donnerstag,   11.00 Uhr  Eucharistiefeier  
Freitag und Samstag,       16.00 Uhr  Eucharistiefeier 

Sonntag       08.30 Uhr Laudes anschl.   

                                            Eucharistiefeier (Zeit unverändert) 

 


